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218/A.B. 

Zu 300/J 
A n fra g e b e a n t VI 0 r tun g 

des Bundesministers für Justiz Dr. K lee a t s k y 

auf die Anfrage der Abgeordneten Z a n k I und Genossen, 

bet~effend die Bedachtnahme auf die strafbaren HandlunGen des Dr. Gerhard 

Reichmann bei der Bestimmung der Kautionssumme anläßlich der Aufhebung der 

Untersuchungshaft. 

-0-.-.-.-

Die mir am 22. Hai 1967 übermittelte schriftliche Anfrage der Abgeord

neten ZU!:1 Nationalrat Zankl, Lukas? Luptowits und Genossen, Z1. 300/J-NR! 

1967, betreffend die Bedachtnahme auf die strafbaren Handlungen des Dr. Ger

hard Reichmann bei der Bestimnung der Kautionssumme anläßlich der Aufhebung 

der Untersuchungshaft, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.): Die Voruntersuchung gegen Dr. Gerhard Reichmann wurde wegen 

strafbarer HandlunGen eingeleitet, die in der von der Staatsanwaltschaft 

~'Hen am 22. I'1ai 1967 beim Landesgericht für Strafsachen :,1i.en eine;ebrachten 

Anklageschrift als Verbrechen des Betruges nach den §§ 197, 200, 201 lit. a 

und d, 203 StG., als Vergehen der fahrlässigen Krida nach 0§ 486 Ziffer 1, 

2 und 31 486 c StG., als Vergehen nach § 48 des Gesetzes über das Kredit

wesen vom 25. September 1939, DRGB1. I Seite 1955, und als Vergehen nach 

den §§ 24 Abs. 1 lit. bund c und 27 Devisengesetz beurteilt worden sind. 

Zu 2.): Der durch das inkriminierte Verhalten verursachte Vermögens

schaden wird von der Staatsanwaltschaft Wien mit rund 1,60 HillionenSchil

ling angenommen. 

Zu 3.): Die Ratskammer des Landesgerichte.s für .Strafsachen Wien hat 

bei der Bestimmung der Bürg.schaftssumme auch auf die mutmaßlichen Fole;en 

der strafbaren Handlung Rücksicht c;enommen und sich in der Begri,ino.ung 

ihres Beschlusses mit dieser für die Be.ctimmung der Bürgschaftssumme rnaß

geblichen Komponente eingehend auseinandergesetzt. Die Staatsanwaltschaft 

'ilien hat bei der Prüfung der Frage, ob Begen dieIIöhe der Bürgschaftssumme 

eine Beschwerde zu erheben sei.? selbstverständlich auch auf die mutmaßlichen 

Fole;en der strafbaren Handlung Bedacht genommen. Die bezüglichen AUGführun~ 

gen des Ratskammerbeschlusses ließen abe.r l<::einen 1'tie immer gearteten Erfolg 

einer allfälligen Beschwerde erwarten. 

Zu 4.:)": Die Ratskammer des Landesgerichtes fUr Strafsachen Wien hat 

auf Grund des Akteninhaltes und der ihr vorgelegten UrkundenfestgestelJ.t, 
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daß Dr. Gerhard Reichmann weder tiber ein eiGenes Einkommen noch über ein 

freies Vermögen verfUgt. Die vom Gericht getroifene Sachverhaltsfeststellung 

wie auch der im Zuge der Voruntersuchung hervorgekommene Umstand, daß nicht 

Ubermäßige Privatentnahmen, sondern die im Zusammenhang mit internationalen 

Finanztransaktionen und Wollgeschäften entstandenen Verluste die lIauptur

sache fUr den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Firma l~eichmann und, den 

Eintritt ihrer Zahlungsunfähigkeit bildeten, waren maßgebend für die Annahme 

der Staatsanwaltschaft Wien , daß Dr. Gerhard Reichmann über kein zu einer 

Sicherheitsleistung taugliches Vermögen verfUgt. 

-0-.-.-
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